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Botschaft 
 
 
der Standeskommission an den Grossen Rat des Kantons Appenzell I.Rh. zum 
 
Grossratsbeschluss zum Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Das öffentliche Beschaffungswesen stellt einen wichtigen Bereich der Schweizerischen Volks-
wirtschaft dar. Das öffentliche Beschaffungsrecht findet seine Grundlagen im WTO-Überein-
kommen über das öffentliche Beschaffungswesen, dem Government Procurement Agreement 
(GPA) sowie im bilateralen Abkommen mit der EU über bestimmte Aspekte des öffentlichen Be-
schaffungswesens (Bilat Abk). Die Kantone setzen die staatsvertraglichen Übereinkommen der-
zeit durch die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) um, 
welcher der Kanton Appenzell I.Rh. 2005 beigetreten ist. Im Kanton Appenzell I.Rh. wird die 
Umsetzung zudem über das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 29. April 
2001 (GöB, GS 726.000) sowie die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 
1. Oktober 2001 (VöB, GS 726.010) umgesetzt. Als Schranke ist zudem das Bundesgesetz 
über den Binnenmarkt (BGBM, SR 943.02) zu beachten. Aufgrund der 2012 abgeschlossenen 
Revision des GPA sind Anpassungen im nationalen Recht erforderlich.  
 
Per 1. Januar 2021 wird das neue Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 
(BöB, SR 172.056.1) in Kraft treten. Am 15. November 2019 hat das Interkantonale Organ für 
das öffentliche Beschaffungswesen (INöB) die Totalrevision der Interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019) verabschiedet. Die revidierte IVöB be-
wirkt, dass die Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen - unter Beibehaltung der föde-
ralen Kompetenzregelung - einander inhaltlich soweit wie möglich angeglichen werden konnten. 
Für die Kantone selber ergeben sich materiell keine grundlegenden Änderungen. Im Wesentli-
chen wurde die IVöB neu strukturiert und sprachlich überarbeitet. Bewährte Regelungskonzepte 
wurden beibehalten und neue Begriffsdefinitionen eingeführt. Darüber hinaus soll auch eine 
Harmonisierung unter den Kantonen erreicht werden. Dazu wurden die Bestimmungen, welche 
bisher in den Vergaberichtlinien zur IVöB (VRöB) geregelt waren, in die Vereinbarung integriert. 
 
Interkantonale Vereinbarungen sind öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, die von zwei oder 
mehreren Kantonen über einen Gegenstand geschlossen werden, der in ihrem Kompetenzbe-
reich liegt. Die IVöB bezweckt eine Rechtsvereinheitlichung zwischen den Kantonen. Der Kan-
ton Appenzell I.Rh. kann dem vorgelegten Text der IVöB entweder zustimmen oder diesen ab-
lehnen. Ein Beitritt unter Vorbehalt ist nicht möglich.  
 
Die geltende IVöB (2001) stellt eine Rahmenvereinbarung dar, wohingegen die vorliegende re-
vidierte IVöB (2019) weitestgehend alle Bereiche des Beschaffungsrechts regelt. Die Kantone 
haben im Rahmen von Art. 63 Abs. 4 IVöB die Möglichkeit, eigene Bestimmungen zu erlassen. 
Die Kantone können unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen Ausführungsbestim-
mungen, insbesondere zu den Art. 10, Art. 12 und Art. 26, erlassen. Die Kantone verfügen aus-
serdem weiterhin über die Organisationskompetenz und bestimmen eigenständig, wer im Kan-
ton über welche beschaffungsrechtlichen Kompetenzen verfügt. 
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2. Die wichtigsten Neuerungen und Grundsätze  
 
Mit dem neuen Beschaffungsrecht werden der Qualitätswettbewerb, beschaffungsrechtliche 
Nachhaltigkeitsanliegen und die Berücksichtigung innovativer Lösungen stark an Bedeutung ge-
winnen. Die Schweizer KMU werden damit auf den öffentlichen Beschaffungsmärkten punkten. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen im Sinne eines Überblicks kurz beleuchtet.  
 
a) Zweckartikel 
 
Im Zweckartikel wird nicht mehr nur der wirtschaftliche, sondern auch der volkswirtschaftlich, 
ökologisch und sozial nachhaltige Einsatz der öffentlichen Mittel verlangt (Art. 2). Damit werden 
neu alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ausdrücklich erfasst. Diese Ergänzung trägt dem 
erhöhten gesellschaftlichen Bewusstsein in Richtung eines nachhaltigeren Handelns Rechnung. 
Der Zweckartikel dient der Auslegung der nachfolgenden Bestimmungen. Die Reihenfolge der 
Aufzählung in Art. 2 bedeutet nicht, dass dem ersten Grundsatz Priorität vor den nachstehend 
genannten zukäme. Alle Grundsätze verlangen gleichermassen Beachtung.  
 
b) Klärung der Begriffe und des Anwendungsbereichs 
 
Die IVöB 2019 enthält neu eine kurze Liste mit Definitionen (Art. 3), welche unter anderem die 
Begriffe «öffentliche Unternehmen» und «Einrichtungen des öffentlichen Rechts» umfasst. Der 
subjektive Geltungsbereich für die Auftraggeberinnen und -geber ist präzisiert worden (Art. 4). 
Was den objektiven Geltungsbereich betrifft, wurde eine Definition des Begriffs des öffentlichen 
Auftrags aufgenommen (Art. 8). Die Delegation öffentlicher Aufgaben und die Vergabe von Kon-
zessionen werden nun ausdrücklich als öffentliche Aufträge behandelt (Art. 9). Einerseits sieht 
die IVöB vor, dass die Delegation einer öffentlichen Aufgabe oder die Vergabe einer Konzes-
sion als öffentlicher Auftrag gelten, wenn der Anbieterin oder dem Anbieter infolge einer solchen 
Delegation oder Vergabe ausschliessliche oder besondere Rechte gewährt werden, die sie oder 
er im öffentlichen Interesse gegen ein Entgelt oder eine Abgeltung, sei es direkt oder indirekt, 
ausübt. Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen des Bundes- und Kantonsrechts. 
So sind beispielsweise Konzessionen im Wasserkraftwerksbereich von diesem neuen Artikel 
nicht betroffen. Die Ausnahmen (Art. 10) wurden neu definiert und erweitert. So ist vorgesehen, 
dass die Vereinbarung nicht für Aufträge gilt, die an Behinderteninstitutionen, Organisationen 
der Arbeitsintegration, Wohltätigkeitseinrichtungen und Strafanstalten (Art. 10 Abs. 1 lit. e) oder 
an kantonale und kommunale Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen Rechts (Art. 10 Abs. 1 
lit. g) vergeben werden. Die Kantone behalten sich das Recht vor, für die beiden genannten 
Fälle eine vergaberechtliche Unterstellung im Rahmen der kantonalen Ausführungsbestimmun-
gen festzulegen. Schliesslich, wobei die Lehre und Rechtsprechung dies bereits zulassen, 
nimmt die IVöB vier Arten von Verträgen von den Bestimmungen aus: Monopol-, Instate-, In-
house- und Quasi-Inhouse-Verträge (Art. 10 Abs. 2).  
 
c) Beschaffungen ausgerichtet auf die Qualität 
 
Ziel des neuen Rechts ist es, der Qualität mehr Gewicht zu verleihen. Von verschiedenen Stel-
len als «Paradigmenwechsel» bezeichnet, finden sich dazu verschiedene Bestimmungen im 
Vereinbarungstext. Damit hat das Qualitätskriterium an Bedeutung gewonnen und wird als ver-
bindliches Vergabekriterium dem Preis gleichgestellt (Art. 29 Abs. 1). Art. 41 verankert seiner-
seits das neue Konzept des «vorteilhaftesten» Angebots anstelle des bisher verwendeten «wirt-
schaftlich günstigsten» Angebots, um die Bedeutung, die dem wirtschaftlichen Aspekt der An-
gebote bei der Bewertung der Angebote beigemessen wird, zu verringern. Standardisierte Leis-
tungen können dagegen wie bisher allein auf der Grundlage des niedrigsten Gesamtpreises 
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vergeben werden. Beim «vorteilhaftesten Angebot» geht es um die beste Erfüllung der Zu-
schlagskriterien, also um die Gesamtqualität des Angebots. Daher besteht im Beschaffungs-
recht ein Rechtsanspruch auf die Erteilung des Zuschlags an diejenige Anbieterin oder denjeni-
gen Anbieter, die oder der das vorteilhafteste Angebot eingereicht hat. Dieses wird ermittelt, in-
dem neben Qualität und Preis einer Leistung sowie je nach Leistungsgegenstand weitere 
gleichwertige Kriterien wie beispielsweise Zweckmässigkeit, Termine, Lebenszykluskosten, 
Nachhaltigkeit, Lieferbedingungen, Kundendienst usw. (vgl. Art. 29) berücksichtigt werden. Die 
Berücksichtigung von Sekundärzielen (wie soziale Eingliederung, Ausbildungsplätze in der be-
ruflichen Grundbildung) ist ebenso möglich, darf aber nicht in einer Diskriminierung oder einer 
ungerechtfertigten Verweigerung des Marktzutritts resultieren.  
 
d) Nachhaltigkeit 
 
Die Nachhaltigkeit spielt in der revidierten Vereinbarung eine zentrale Rolle. Die Bestimmungen 
dazu finden sich in den Art. 2, Art. 12, Art. 29 und Art. 30. Den Vergabestellen wird ein grösse-
rer Spielraum bei der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit zur Verfügung gestellt, welcher nun 
genutzt werden soll. Diese Stärkung der Nachhaltigkeit soll und wird die Ausgestaltung der Kri-
terien in den künftigen Ausschreibungen vermehrt prägen. Die Vergabestellen werden künftig 
beispielsweise gehalten sein, bei der Aufstellung ihrer Bewertungssysteme die Nachhaltigkeit 
mit all ihren Aspekten gemäss Zweckartikel, Innovationsgehalt und Plausibilität des Angebots 
vermehrt zu berücksichtigen. Es ist aber auch weiterhin unzulässig, die Nachhaltigkeit für pro-
tektionistische Ziele zu verwenden. Im Sinne der Gleichbehandlung darf jedoch von in- und aus-
ländischen Anbieterinnen und Anbietern ein gleich hoher Standard an Nachhaltigkeitskriterien 
verlangt werden.  
 
e) Neue Zuschlagskriterien 

 
Die IVöB 2019 führt für den öffentlichen Auftraggeber neu die Möglichkeit ein, sogenannte 
«vergabefremde» Zuschlagskriterien bei einer öffentlichen Beschaffung zu berücksichtigen. 
Diese Kriterien sind in Art. 29 Abs. 2 aufgeführt. Der Auftraggeber kann ergänzend berücksichti-
gen, inwieweit die Anbieterin oder der Anbieter Ausbildungsplätze für Lernende in der Grund-
ausbildung, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder eine Wiedereingliederung für Lang-
zeitarbeitslose anbietet. Es handelt sich dabei um soziale Kriterien, welche nur für Vergaben im 
Binnenmarktbereich angewendet werden können.  
 
f) Unterstellung bestimmter Konzessionen und der Übertragung gewisser öffentlicher Aufgaben 
 
Die Konzessionen des schweizerischen Verwaltungsrechts sind vielfältig und die Konzession 
gibt es nicht. Die Unterstellung unter das Beschaffungsrecht erfolgt - wie bereits gemäss Art. 8 - 
immer dann, wenn die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe in Frage kommt. Der Begriff wird 
in der Vereinbarung in dem Sinn verwendet, dass eine private Anbieterin oder ein privater An-
bieter mit der Verleihung Rechte erhält, die ihr oder ihm vorher nicht zustanden. Konzessionen, 
die nicht im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben stehen (z.B. Sondernutzungskonzessio-
nen) oder die der Bewerberin oder dem Bewerber keine ausschliesslichen oder besonderen 
Rechte vermitteln, werden nicht erfasst. Der Staat hat infolge beschränkter Ressourcen und Be-
sinnung auf seine Kernkompetenzen öffentliche Aufgaben in verschiedenen Bereichen und auf 
allen Stufen (Bund, Kantone und Gemeinden) an private Anbieterinnen und Anbieter ausgela-
gert. Lässt der Staat eine Aufgabe gestützt auf eine gesetzliche Grundlage durch Dritte erbrin-
gen, dann untersteht die Übertragung dieser staatlichen Aufgabe grundsätzlich dem Geltungs-
bereich des Beschaffungsrechts (siehe dazu Art. 9). Dies gilt unabhängig davon, ob die Finan-
zierung direkt durch den Auftraggeber oder aus Mitteln eines Fonds oder einer Versicherung er-



 
 

AI 012.22-159.15-490700  4-7 

folgt. Der Verweis auf «öffentliche Aufgaben» erfasst alle Bereiche, in denen der Staat verant-
wortlich ist, diese zu erfüllen. Als Beispiele sind hier das Polizeiwesen, das heisst der Schutz 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, sowie die Gesundheits- oder die Sozialpolitik zu nen-
nen. Muss der Staat etwa von Gesetzes wegen für die Entsorgung problematischer Abfälle sor-
gen, so kann er diese Aufgabe Dritten übertragen, sofern eine gesetzliche Grundlage dazu be-
steht. Für Kantone und Gemeinden gilt zwar eine Ausschreibepflicht nach dem Wortlaut von 
Art. 2 Abs. 7 des Binnenmarktgesetzes. Bei Monopolkonzessionen und Konzessionen öffentli-
cher Dienste bietet das Beschaffungsrecht mit seinem Fokus auf Wettbewerb und Wirtschaft-
lichkeit jedoch nicht in allen Fällen den passenden Rahmen für die Konzessionsvergabe. Spezi-
algesetzliche Regeln gehen deshalb vor (z.B. Art. 3a und Art. 5 Abs. 1 StromVG; Art. 60 
Abs. 3bis und Art. 62 Abs. 2bis WRG; auch kantonale Erlasse können als spezialgesetzliche Re-
gelungen gelten).  
 
g) Gemeinsame Publikationsplattform von Bund und Kantonen  
 
Der Einsatz moderner Informationstechnologien verbessert die Transparenz des öffentlichen 
Beschaffungswesens und erleichtert den Marktzutritt. Sowohl im offenen als auch im selektiven 
Verfahren werden die Ausschreibung, der Zuschlag sowie der Abbruch auf der gemeinsam von 
Bund und Kantonen betriebenen Internetplattform (heute simap.ch) für öffentliche Beschaffun-
gen zwingend publiziert (Art. 48). Zudem besteht auch in Bezug auf freihändig erteilte Zu-
schläge im Staatsvertragsbereich eine Publikationspflicht. Nebst den öffentlichen Auftraggebern 
der Kantone, die simap.ch bereits als Publikationsplattform nutzen, müssen künftig alle öffentli-
chen Auftraggeber ihre Aufträge in offenen und selektiven Verfahren auf der Plattform veröffent-
lichen. Den Kantonen steht es frei, weitere Publikationsorgane vorzusehen. Die verstärkte Nut-
zung der modernen Informationstechnologien im öffentlichen Beschaffungswesen, namentlich 
von simap.ch, wird die Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen weiter erhöhen und 
den Aufwand der Anbieterinnen und Anbieter senken. Aktuell werden auf simap.ch jährlich zirka 
20'000 Publikationen mit einem Beschaffungswert von rund Fr. 17.5 Mia. veröffentlicht. Mit der 
gesetzlichen Verpflichtung aller dem Konkordat unterstellten Vergabestellen zur Publikation auf 
simap.ch dürfte die Anzahl der publizierten Beschaffungen und das Vergabevolumen in Zukunft 
weiter stark steigen.  
 
h) Verkürzte Fristen zur Verfahrensbeschleunigung  
 
Das GPA beinhaltet neu verschiedene Verkürzungen der Minimalfristen, welche nun im nationa-
len Recht abgebildet sind. Dabei sind Fristverkürzungen im Staatsvertragsbereich sowohl beim 
offenen als auch beim selektiven Verfahren möglich (Art. 47). Ausserhalb des Staatsvertragsbe-
reichs beträgt die Frist zur Einreichung von Angeboten in der Regel mindestens 20 Tage. Eine 
Unterschreitung dieser Minimalfrist ist nur ausnahmsweise bei standardisierten Waren und 
Dienstleistungen möglich, wobei eine Minimalfrist von fünf Tagen in jedem Fall einzuhalten ist 
(Art. 46 Abs. 4). Unter Einhaltung der Minimalfrist von fünf Tagen haben die Kantone dabei die 
Möglichkeit, andere Fristen vorzusehen.  
 
i) Verbesserter Rechtsschutz  
 
Die Rechtsmittelfrist wurde auf 20 Tage verlängert, um die Harmonisierung zwischen Bund und 
Kantonen sicherzustellen (Art. 56). Heute gilt für die Kantone eine Beschwerdefrist von lediglich 
zehn Tagen. Diese erweist sich im Vergleich zu den übrigen Beschwerdefristen als äusserst 
knapp. Für beschaffungsrechtliche Beschwerdeverfahren ist kantonal einzig das Verwaltungs-
gericht zuständig, wenn mindestens der Auftragswert den für das Einladungsverfahren massge-
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benden Schwellenwert erreicht (Art. 52). Die Beschwerdeinstanz kann über allfällige Schaden-
ersatzforderungen gleichzeitig mit der Feststellung der Rechtsverletzung entscheiden (Art. 58). 
Wie bisher gelten keine Gerichtsferien.  
 
j) Massnahmen gegen Interessenkonflikte, unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption 
 
Kernstück der GPA-Revision ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wettbe-
werb. Dieses Ziel soll vor allem durch erhöhte Transparenz und den konsequenten Kampf ge-
gen die Korruption - die den Wettbewerb verfälscht und verhindert - erreicht werden. Korruption 
kann viele Formen annehmen. Im Zentrum stehen die Gewährung und die Annahme geldwerter 
Vorteile, auf die kein gesetzlicher Anspruch besteht. In Art. 11 werden die Kantone verpflichtet, 
gegen Interessenkonflikte, unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption vorzugehen. Die 
Kantone sind gehalten, geeignete Massnahmen dafür vorzusehen. Zu denken ist hier beispiels-
weise an die aktive und angemessene Bekanntmachung sämtlicher Informationen über ein 
Vergabeverfahren und die Offenlegung der einzelnen Verfahrensschritte gegenüber den Anbie-
terinnen und Anbietern, die Anzeige von Korruptionshandlungen und anderer strafbarer Hand-
lungen, die aktive Mitwirkung bei der Untersuchung und strafrechtlichen Verfolgung von Korrup-
tion sowie Einfrieren, Beschlagnahme, Einziehung und Rückgabe der Erträge aus Straftaten, 
das Verhängen disziplinarischer Sanktionen und das Umsetzen personalrechtlicher Konsequen-
zen, die aktive Vertiefung und Verbreitung der Korruptionsverhütung, die Aus- und Weiterbil-
dung der Vergabestellen oder das Verwenden von Verhaltensvorschriften für die korrekte und 
ordnungsgemässe Wahrnehmung der Aufgaben seitens von Auftraggebern.  
 
k) Ausschluss, Widerruf und Sanktionen 
 
Die Liste der exemplarisch genannten Ausschluss- und Widerrufsgründe wird in der revidierten 
IVöB systematisch gegliedert und erweitert. Art. 44 enthält eine nicht abschliessende Liste mög-
licher Gründe. Neu werden zwei Kategorien unterschieden: Bei Abs. 1 sind sichere Kenntnisse 
erforderlich, um einen Ausschluss, einen Widerruf oder eine Streichung aus einem amtlichen 
Verzeichnis auszusprechen. Dass der Auftraggeber negative Erfahrungen aus früheren Aufträ-
gen ebenso wie die Resultate aus einer Abklärung durch die WEKO (Submissionsabreden, Kol-
lusion) berücksichtigen kann, stellt eine zentrale Neuerung dar (lit. h). Ebenso hat die Vergabe-
stelle die Möglichkeit, Anbieterinnen und Anbieter nicht zu berücksichtigen, die nach Art. 45 
Abs. 1 rechtskräftig ausgeschlossen wurden (lit. j). In Abs. 2 genügen hinreichende Anhalts-
punkte, um eine Anbieterin oder einen Anbieter ausschliessen zu können, aus einem Verzeich-
nis zu streichen oder einen ihr oder ihm bereits erteilten Zuschlag zu widerrufen. Beruht der 
Ausschluss oder der Widerruf auf einem nicht aufgeführten Grund, sind immer hinreichende An-
haltspunkte ausreichend. Zusätzlich wurden mit Art. 45 die Sanktionen «Verwarnung», «Aus-
schluss» (bis zu fünf Jahren) und «Busse» (von bis zu 10% der bereinigten Angebotssumme) in 
der revidierten IVöB verankert. Über die sanktionierten Anbieterinnen und Anbieter sowie Sub-
unternehmerinnen und -unternehmer wird eine nicht öffentliche Liste geführt. 
 
l) Neue Instrumente  
 
Die revidierte Vereinbarung will den öffentlichen Auftraggebern und den Anbieterinnen und An-
bietern - unter Vorbehalt der beschaffungsrechtlichen Grundsätze - möglichst grossen Hand-
lungsspielraum gewähren und gleichzeitig den Einsatz moderner Informationstechnologien im 
öffentlichen Beschaffungswesen fördern. Materiell betreffen die vorgeschlagenen Änderungen 
insbesondere die Einführung flexibler Beschaffungsinstrumente, die wiederum die Schaffung 
innovativer Lösungen ermöglichen. Damit soll für künftige Entwicklungen, etwa im Bereich der 
Beschaffung intellektueller Dienstleistungen, der grösstmögliche Handlungsspielraum geschaf-
fen werden. So werden Instrumente wie der Dialog zwischen Auftraggeber und Anbieterinnen 
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und Anbietern (Art. 24), die in der Praxis schon länger genutzte Möglichkeit des Abschlusses 
von Rahmenverträgen (Art. 25), mit dem sogenannten Abrufverfahren, sowie die Durchführung 
von elektronischen Auktionen (Art. 23) in der IVöB verankert.  
 
aa) Dialog 
 
Bei komplexen Aufträgen, bei intellektuellen Dienstleistungen oder bei der Beschaffung innova-
tiver Leistungen ist es oft nicht möglich, schon vor der Ausschreibung den Inhalt der Beschaf-
fung in einem Leistungsbeschrieb genügend präzise zu umschreiben und abzugrenzen. In die-
sem Fall kann das Instrument des Dialogs gewählt und im offenen und selektiven Verfahren 
eingesetzt werden. Der Auftraggeber kann im Dialog zusammen mit ausgewählten Anbieterin-
nen und Anbietern mögliche Lösungswege oder Vorgehensweisen erarbeiten, sodass am Ende 
des Dialogs eine Leistungsbeschreibung vorliegen sollte, die den Ansprüchen von Auftragge-
bern ebenso wie dem Können und Vermögen der Anbieterinnen und Anbieter angemessen 
Rechnung trägt. Der Auftraggeber hat damit ein Instrument in der Hand, mit dem er auf das 
spezifische Fachwissen der Anbieterinnen und Anbieter in einem konkreten Beschaffungsmarkt 
zurückgreifen und Innovationen fördern kann. So können Verfahrensabbrüche und Neuaus-
schreibungen vermieden werden. Für die Anbieterinnen und Anbieter hat der Dialog den Vorteil, 
dass sie ihre Angebote zu Beginn des Vergabeverfahrens nicht bis ins letzte Detail, sondern in 
einem fortlaufenden Prozess konkretisieren können. Der Dialog darf nicht zum Zweck genutzt 
werden, die Offertpreise zu verhandeln (vgl. dazu Art. 11 lit. d). Entsprechend wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass der Dialog nicht zum Zweck geführt werden darf, Preise und Gesamt-
preise zu verhandeln (Art. 24 Abs. 2). Als Beispiel für eine solche komplexe Aufgabe, deren 
Rahmenbedingungen nicht im Voraus bestimmt werden können, ist die Umnutzung einer In-
dustriebrache mit unbekannter künftiger Nutzung und vielen beteiligten Eigentümerinnen und 
Eigentümern zu nennen.  
 
bb) Rahmenverträge  
 
Bei Rahmenverträgen wird nicht ein abschliessend bestimmtes Leistungsvolumen ausgeschrie-
ben, sondern das Recht der Auftraggeber, gewisse Leistungen über einen bestimmten Zeitraum 
zu beziehen. Rahmenverträge werden insbesondere aus wirtschaftlichen Überlegungen, zur 
Vermeidung einer Abhängigkeit von nur einer Anbieterin oder einem Anbieter oder zwecks Ver-
hinderung von Versorgungsengpässen ausgeschrieben. Die Möglichkeit, Rahmenverträge ab-
zuschliessen, bildet kein eigenes Verfahren. Es kann innerhalb der bestehenden Beschaffungs-
verfahren angewendet werden. Auch wenn das Instrument des Rahmenvertrags einige Flexibili-
tät für die Vergabestelle mit sich bringt, so wird doch durch die Vereinbarung klar gefordert, 
dass zumindest die Dauer des Rahmenvertrags sowie die (maximalen) Preise festzulegen sind. 
Um belastbare Preise zu erhalten, ist auch der Vertragsgegenstand möglichst konkret und um-
fassend zu definieren. Die Vereinbarung unterscheidet zwischen dem Rahmenvertrag mit einer 
Zuschlagsempfängerin oder einem Zuschlagsempfänger (vgl. Art. 25 Abs. 4) und demjenigen 
mit mehreren (vgl. Art. 25 Abs. 5). Beim Rahmenvertrag mit Mehrfachzuschlag werden zusätz-
lich «zureichende Gründe» verlangt.  
 
cc) Elektronische Auktionen  
 
Bei der elektronischen Auktion handelt es sich nicht um ein eigenständiges Vergabeverfahren, 
sondern um ein Instrument, welches im Rahmen eines Beschaffungsvorhabens eingesetzt wer-
den kann. In einer ersten Phase (Präqualifikation) prüft der Auftraggeber die Eignungskriterien 
und die technischen Spezifikationen und nimmt eine erste Bewertung vor. Die eigentliche Auk-
tion kommt erst in einem zweiten Verfahrensschritt zur Anwendung, wobei mehrere Bewer-
tungsrunden stattfinden können. Die Anbieterinnen und Anbieter können dabei ihre Offerten be-
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züglich des Preises oder bestimmter quantifizierbarer Komponenten modifizieren. Die Bewer-
tung der modifizierten Angebote und die damit verbundenen Neuplatzierungen der Anbieterin-
nen und Anbieter werden dabei durch ein automatisiertes System vorgenommen. Der Anwen-
dungsbereich der elektronischen Auktion erstreckt sich nur auf standardisierte Leistungen. An-
dere Leistungen (wie z.B. intellektuelle Dienstleistungen) können somit nicht Gegenstand einer 
elektronischen Auktion sein. Die Praxis wird erst noch zeigen müssen, wo dieses neue Instru-
ment gewinnbringend eingesetzt werden kann. 
 
3. Fazit 
 
Die Harmonisierung der Beschaffungsordnungen von Bund und Kantonen ermöglicht es den 
Anbieterinnen und Anbietern, ihre Prozesse weiter zu standardisieren. Ausserdem bezwecken 
gewisse Bestimmungen direkt den Abbau des Administrativaufwands seitens der Anbieterinnen 
und Anbieter, beispielsweise dürfte die verbreitete Nutzung der modernen Informationstechno-
logien im öffentlichen Beschaffungswesen (simap.ch) den administrativen Aufwand der Anbiete-
rinnen und Anbieter senken. 
 
Seitens der Auftraggeber erfolgt eine Vereinfachung und Verbesserung des rechtlichen Rah-
mens. Es entsteht eine grössere Flexibilität und der Einsatz moderner Informationstechnologie 
wird gefördert. Weiter werden weitergehende Sanktionen eingeführt, um gegen Anbieterinnen 
und Anbieter sowie Subunternehmerinnen und -unternehmer vorzugehen (Bussen, aber auch 
Ausschluss von bis zu fünf Jahren bei zukünftigen Vergaben). Mit der Anhebung des Schwel-
lenwerts für freihändige Vergaben soll den Auftraggebern ein grösserer Spielraum für die 
Vergabe von kleinen Lieferaufträgen eingeräumt werden.  
 
4.  Antrag 
 
Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, von dieser Botschaft Kenntnis zu neh-
men, auf die Beratung des Grossratsbeschlusses zum Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen einzutreten und diesen wie vorgelegt zu verabschie-
den. 
 
 
Appenzell, 1. Dezember 2020 
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